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Lesefassung 2 

HAUPTSATZUNG 

der Stadt Sandersdorf-Brehna 

Aufgrund der $$ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 

LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat 

der Stadt Sandersdorf-Brehna am 01.10.2025 die nachfolgende Hauptsatzung beschlossen: 

I. Abschnitt 
Benennung und Hoheitszeichen 

§ 1 
Name, Bezeichnung 

Die Gemeinde führt den Namen Sandersdorf-Brehna. Sie führt die Bezeichnung „Stadt“. Zur 

Stadt Sandersdorf-Brehna gehören die Ortschaften Stadt Brehna, Glebitzsch, Heideloh, Pe- 

tersroda, Ramsin, Renneritz, Roitzsch, Sandersdorf und Zscherndorf, welche gleichzeitig Ort- 

steile sind. Weitere Ortsteile der Ortschaft Glebitzsch sind die Ortsteile Beyersdorf und Kö- 
ckern. 

§ 2 

Wappen, Flaggen und Dienstsiegel 

(1) Das Wappen der Stadt Sandersdorf-Brehna zeigt in Schwarz eine gestiirzte silberne Spit- 

ze, belegt mit den gekreuzten roten Berghämmern über einem roten Seeblatt. 

(2) Die Flagge der Stadt Sandersdorf-Brehna zeigt die Farben Rot — Weiß — Rot, diese sind 

längsgestreift. Das Wappen der Stadt ist auf dem breiteren weißen Mittelstreifen aufge- 
legt. 

(3) Die Stadt führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten Dienstsiegelab- 
druck entspricht. Die Umschrift lautet: „Stadt Sandersdorf-Brehna“. 

In der Mitte des Dienstsiegels ist das Wappen der Stadt Sandersdorf-Brehna. 

IL. Abschnitt 

Organe 

83 

Stadtrat 

(1) Der Gemeinderat führt die Bezeichnung „Stadtrat“. 

(2) Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus der Mitte der ehrenamtlichen Mit- 

glieder (Stadträte) in der konstituierenden Sitzung einen Vorsitzenden und zwei Stellver- 
treter für den Verhinderungsfall. 

(3) Die Stellvertreter führen nach der Reihenfolge der Vertretungsbefugnis die Bezeichnung 

„Erster“ bzw. „Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Stadtrates“. 

(4) Der Vorsitzende und die Stellvertreter können mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadt- 

rates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden.
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(5) Der Vorsitzende soll an wichtigen Angelegenheiten der Stadt angemessen beteiligt wer- 

den. 

(1) 

N
 

U
)
 

U
n
 

10. 

11. 

(2) 
steuer. 

$ 4 
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtlichen Befugnissen 

Der Stadtrat entscheidet über 

. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Entlassung (ausge- 
nommen die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Beamten ab der 

Besoldungsgruppe A13 sowie die Einstellung und Entlassung (ausgenommen die Ent- 
lassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Arbeitnehmer in vergleichbaren 
Entgeltgruppen, Beschäftigte im SuE ab der Entgeltgruppe S18 jeweils im Einverneh- 

men mit dem Bürgermeister, 

die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 

wenn der Vermögenswert 20.000 Euro übersteigt und kein Fall von $ 105 Abs. 4 KVG 

LSA vorliegt, 

die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, 

wenn der Vermögenswert 50.000 Euro übersteigt, 

Rechtsgeschäfte i.S.v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt sich um 
Geschäfte der laufenden Verwaltung oder aufgrund förmlicher Ausschreibung, deren 

Vermögenswert den Betrag von 20.000 Euro übersteigt, 

. Rechtsgeschäfte i.S.v. $ 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn es die Wertgrenze von 

30.000 Euro übersteigt, 

. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun- 
gen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermögenswert 1.000 Euro übersteigt, 

die Stundung von Forderungen im Einzelfall bei einer Höhe von mehr als 15.000 Euro 

Beschlussvorlagen nach $ 11 KomHVO, die eine Wertgrenze von 50.000 Euro über- 

steigen, bei Bauvorhaben sind insbesondere Standortalternativen vorzulegen. Kosten 

der Grundlagenermittlung sind nicht inbegriffen. 

die Ausführung eines investiven städtischen Bauvorhabens mit einer Gesamtsumme 

von mehr als 100.000 Euro durch die Genehmigung, in der Regel auf Basis der Leis- 

tungsphase 2 HOAI (Vorplanung), 

die investiven städtischen Beschaffungen von beweglichen Anlagevermögen mit einer 
Gesamtbeschaffungssumme von mehr als 50.000 Euro durch die Genehmigung we- 

sentlicher Beschaffungskriterien. 

die Auswahl der Ehrenbeamten auf Zeit, welche nicht durch ein anderes 

demokratisch legitimiertes Gremium gewählt wurden 

Alle Angaben der Wertgrenzen verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwert-
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§ 5 
Ausschiisse des Stadtrates 

(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständigen Ausschüsse. 

1. als beschließende Ausschüsse gem. $ 48 Abs. 1 KVG LSA: 

— den Haupt- und Finanzausschuss 

— den Vergabeausschuss 

2. als beratende Ausschüsse gem. $ 49 Abs. 1 KVG LSA 

— den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Soziales, Jugend und Senioren 

— den Wirtschafts-, Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss 

— Rechnungsprüfungsausschuss 

(2) Für den Vergabeausschuss und die beratenden Ausschüsse werden die Ausschussvorsitze 
den Fraktionen im Stadtrat in der Reihenfolge der Höchstzahlen nach d’ Hondt zugeteilt. 

Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zieht. 
Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspruchen, in der Reihen- 

folge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüs- 

sen angehörenden Stadträte. Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, benennt auch den 

Vertreter für den Verhinderungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Ausschuss angehö- 
renden Stadträte der Fraktion. 

86 

Beschließende Ausschüsse 

(1) Die beschließenden Ausschüsse beraten innerhalb ihres Aufgabengebiets die Beschlüsse 

des Stadtrates in den ihm vorbehaltenen Angelegenheiten grundsätzlich vor. In außerge- 

wöhnlichen Notsituationen soll von einer Vorberatung der zuständigen Fachausschüsse 
abgesehen werden. Die Entscheidung darüber trifft der Bürgermeister im Einvernehmen 

mit dem Stadtratsvorsitzenden. 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss besteht aus sechs Stadträten und dem Bürgermeister als 

Vorsitzende. Der Ausschuss bestimmt aus den ehrenamtlichen Mitgliedern einen stellver- 
tretenden Vorsitzenden für den Verhinderungsfall. Dieser tritt ein, wenn der Bürgermeis- 

ter und seine allgemeinen Vertreter verhindert ist. 

Abschließend entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss über: 

a. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Entlassung (ausge- 
nommen die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Beamten ab 

der BesGr A9 sowie die Einstellung und Entlassung (ausgenommen die Entlassung 

innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit) der Beschäftigten in vergleichbaren Ent- 

geltgruppen (E9a TV6D bis E12 TVöD) sowie der Beschäftigten im SuE ab der 

Entgeltgruppe S13 im Einvernehmen mit dem Bürgermeister; 

b. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 

deren Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro übersteigt, jedoch bis zu einer 

Wertgrenze von 20.000 Euro sofern kein Fall des $ 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt:
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c. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, 
deren Vermögenswert im Einzelfall 20.000 Euro übersteigt, jedoch bis zu einer 

Wertgrenze von 50.000 Euro; 

d. Rechtsgeschäfte i.S.v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, wenn es die Wertgrenze 10.000 
Euro übersteigt, jedoch bis zu einer Wertgrenze von 30.000 Euro 

5, Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt 
sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Ge- 
schäfte der laufenden Verwaltung, wenn sie die Wertgrenze von 10.000 Euro über- 

steigen, jedoch bis zur Wertgrenze von 20.000 Euro 

f. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zu - 
wendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermögenswert 500 Euro 

übersteigt, bis zu einem Vermögenswert von 1.000 Euro; 

die Stundung von Forderungen im Einzelfall bei einer Höhe von mehr als 5.000 Eu- 

ro bis 15.000 Euro 

e
l
 

(2a) Alle Angaben der Wertgrenzen verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(3) Der Vergabeausschuss besteht aus 7 Stadträten. Der Vorsitzende des Vergabeausschusses 

ist ein stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses und bestimmt sich gemäß $ 5 Abs. 2. 
Der Vergabeausschuss entscheidet über Auftragsvergaben von Honorar-, Bau-, Liefer- 

und Dienstleistungen deren voraussichtlicher Auftragswert 10.000 Euro übersteigt, bis zu 

einem Auftragswert von 150.000 Euro im Einzelfall. 

(3a) Alle Angaben der Wertgrenzen verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(4) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des beschließenden Ausschusses ist eine Ange- 

legenheit dem Stadtrat zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 

(5) Die von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse werden in der nächsten 

Sitzung des Stadtrates bekannt gegeben. 

§7 
Beratende Ausschiisse 

(1) Die beratenden Ausschüsse bestehen aus je sieben Stadträten. Der Vorsitzende der bera- 
tenden Ausschüsse ist ein stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses und bestimmt sich 

gemäß § 5 Abs. 2. Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Auf 

Verlangen ist ihm das Wort zu erteilen. 

(2) In die beratenden Ausschiisse mit Ausnahme des RPA werden durch den Stadtrat je vier 
sachkundige Einwohner widerruflich mit beratender Stimme berufen. Sie sind ehrenamt- 

lich tätig. Ihre Amtszeit endet mit der Konstituierung des neu gewählten Stadtrates, sofern 

ihre Berufung nicht zuvor widerrufen wird.
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(3) Die beratenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Aufgabengebietes laut Zuständigkeits- 
ordnung zuständig für die Vorberatung und Vorbereitung von Angelegenheiten des Stadtrates. 

88 

Auskunftsrecht 

(1) Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, schriftlich, elektronisch oder in der Sit- 

zung des Stadtrates mündlich Anfragen zu einzelnen Angelegenheiten der Stadt und der 
Stadtverwaltung an den Bürgermeister zu richten. 

(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich mündlich beantwortet 

werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen einer Frist von in der Regel einem Monat 
schriftlich oder elektronisch zu erteilen. Ansonsten ist eine Zwischeninformation durch den 

Bürgermeister zu erteilen. 

(3) Ein Zehntel, mindestens jedoch zwei der ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates 

oder eine Fraktion kann in allen Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung verlangen, 
dass der Bürgermeister den Stadtrat unterrichtet. Auf Antrag der in Satz 1 bezeichneten 

Mehrheiten ist dem Stadtrat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht zu ge- 

währen. Die Antragsteller müssen in dem Ausschuss vertreten sein. Der Stadtrat kann be- 
schließen, dass ihm hierüber berichtet wird. Der Bericht ist schriftlich vorzulegen. Zur Be- 

schleunigung des Verfahrens kann der Bericht auf Beschluss des Stadtrates mündlich erteilt 

werden. 

§9 
Geschäftsordnung 

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird in einer Geschäftsordnung geregelt, 

die vom Stadtrat beschlossen wird. 

810 

Bürgermeister 

(1) Der Bürgermeister erledigt die gesetzlich übertragenen Aufgaben und die vom Stadtrat 

durch Beschluss übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung. Zu den Geschäften der 

laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA gehören die regelmäßig wiederkeh- 
renden Geschäfte, die nach feststehenden Grundsätzen entschieden werden und keine wesent- 

liche Bedeutung haben oder einen Vermögenswert von 10.000 Euro nicht übersteigen. 

Darüber hinaus werden ihm folgende Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertra- 

gen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

a. die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei- 

ses. § 68 1.V.m. $ 73 Verwaltungsgerichtsordnung; das gilt nicht für Rechtsstreitig- 

keiten mit Aufsichtsbehörden, 

b. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Entlassung der Beam- 

ten der Laufbahngruppe 1 sowie die Einstellung und Entlassung der Beschäftigten in 
vergleichbaren Entgeltgruppen (El TV6D bis E8 TV6D) sowie der Beschäftigte im 

SuE bis zu der Entgeltgruppe S12,
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c. die Zustimmung zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah- 
lungen, deren Vermögenswert im Einzelfall 10.000 Euro nicht übersteigt, 

d. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, de- 
ren Vermögenswert im Einzelfall 20.000 Euro nicht übersteigt, 

e. die Entscheidung über Rechtsgeschäfte im Sinne des $ 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG 
LSA, wenn sie die Wertgrenze von 10.000 Euro je Einzelfall nicht übersteigen, 

f. Rechtsgeschäfte im Sinne des $ 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt 

sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Ge- 
schäfte der laufenden Verwaltung, wenn sie die Wertgrenze von 10.000 Euro je Ein- 

zelfall nicht übersteigen; 

g. Rechtsgeschäfte im Sinne des $ 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA, bis zu einer Wertgren- 

ze von 10.000 Euro; 

h. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu einer Höhe von 5.000 Euro 

i. die Führung von unerheblichen Rechtsstreitigkeiten im Klageverfahren 1.S.v. $ 45 
Abs. 2 Nr. 19 KVG LSA, insbesondere wenn der Streitwert im Einzelfall 5.000 Euro 

nicht übersteigt; 

j. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen- 
dungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Wertgrenze 500 € nicht über- 

steigt, 

k. alle Vergabeangelegenheiten von Honorar- , Bau-, Liefer- und Dienstleistungen de- 

ren voraussichtlicher Auftragswert 10.000 Euro nicht übersteigt 

l. die Erteilung der Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte 

(la) Alle Angaben der Wertgrenzen verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwert- 

steuer. 

$ 11 

Gleichstellungsbeauftragter 

(1) Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

bestellt der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ein in der Verwaltung 

hauptberuflich Tätigen und betraut ihn mit der Gleichstellungsarbeit. Der Gleichstel- 
lungsbeauftragte ist im gesetzlich vorgesehenen Aufgabenbereich in der Ausübung seiner 

Tätigkeit unabhängig. 

(2) Die Bestellung des Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. Über die Abberufung 
entscheidet der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister. Einer Abberufung be- 

darf es nicht bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 

(3) Der Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung seiner Tätigkeit nicht weisungsgebun- 

den.
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(4) An den Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse kann er teilnehmen soweit sein 

Aufgabenbereich betroffen ist. Ihm ist in Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches auf 
Wunsch das Wort zu erteilen. 

(5) Die Aufgaben und Befugnisse des Gleichstellungsbeauftragten ergeben sich aus dem 

Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Dem Gleichstellungsbeauftragten können 

durch den Stadtrat oder dem Bürgermeister weitere gleichstellungsspezifische Aufgaben 
übertragen werden. 

812 
Behindertenbeauftragter 

(1) Zur Verwirklichung der Gleichstellung behinderter Menschen sowie ihrer Einbeziehung 
in kommunale Entscheidungsprozesse bestellt der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Bür- 

germeister einen Behindertenbeauftragten, der in der Verwaltung hauptberuflich tätig ist. 

(2) Der Behindertenbeauftragte ist in Ausübung seiner Tätigkeit unabhängig. Er hat das Recht 

auf Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse, soweit es sich um Angele- 

genheiten seines Aufgabenbereichs handelt. In Angelegenheiten seines Aufgabenbereichs ist 
ihm auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(3) Die Aufgaben und Befugnisse des Behindertenbeauftragten umfassen insbesondere fol- 
gende Bereiche: 

a. Ansprechpartner für die täglichen Belange und Bedürfnisse von Menschen mit Behin- 
derungen 

b. Beratung im Bereich Sozialgesetzgebung, Freizeitgestaltung sowie Zuständigkeit von 
Ämtern 

d. Informieren über-Aktivitäten und Angebote mit und für Menschen mit Behinderungen 

e. Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Projekten sowie 
Information über Fortbildungsmöglichkeiten zu Behindertenfragen 

f. Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber sowie Beratung der Beschlussgremien 

sowie der Verwaltung und dem Bürgermeister in Behindertenangelegenheiten 

g. Mitwirkung und Beratung hinsichtlich Barrierefreiheit bei baulichen Planungen im öf- 
fentlichen Raum 

h. Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken, auch überregional 

i. Offentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle Stadt Sandersdorf- 

Brehna 

$ 13 Jugendbeirat 

Zur angemessenen Beteiligung der gesellschaftlich bedeutsamen Gruppe der Jugendlichen 

und zur Verwirklichung ihrer Interessen und Belange wird ein Jugendbeirat eingerichtet. Nä- 

heres, insbesondere zur Bildung, zu den Aufgaben und Mitgliedern wird durch die Satzung 
des Jugendbeirats bestimmt.
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III. Abschnitt 
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

§ 14 

Einwohnerversammlung 

(1) Uber allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt können die Einwohner auch durch 
Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerver- 
sammlungen ein. Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 

fest. Die Einladung ist ortsüblich bekannt zu machen und soll in der Regel 14 Tage vor Be- 
ginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf 

drei Tage verkürzt werden. 

(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

(3) Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Versammlung. 

(4) Der Stadtrat ist über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Ergeb- 

nisse in seiner nächsten Sitzung durch den Bürgermeister zu unterrichten. 

815 

Bürgerbefragung 

Eine Bürgerbefragung nach $ 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in wichtigen An- 

gelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt, mit Ausnahme der in $ 26 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 4 bis 8 KVG LSA genannten. Sie kann nur auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses 
durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist 

und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung elektronisch über das Internet oder im 

schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird und in 

welcher Form das Abstimmungsergebnis bekanntzugeben ist. In dem Beschluss sind auch die 

voraussichtlichen Kosten der Befragung darzustellen. 

IV. Abschnitt 

Ehrenbürger 

§ 16 

Ehrenbürgerrecht, Ehrenbürgerbezeichnung 

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechts oder der Ehrenbezeichnung der 
Stadt bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtra- 

tes.
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V. Abschnitt 
Ortschaftsverfassung 

817 
Ortschaftsverfassung 

(1) Die räumlich getrennten Grenzen der Ortschaften sind der Hauptsatzung als Anlage 

beigefügt. 

(2) Die Zahl der Mitglieder wird wie folgt festgelegt: 

a. Heideloh 5 Mitglieder 

b. Ramsin 5 Mitglieder 
c. Renneritz 3 Mitglieder 

d. Zscherndorf 7 Mitglieder 

e. Brehna 9 Mitglieder 
f. Glebitzsch 5 Mitglieder 

g. Petersroda 7 Mitglieder 

h. Roitzsch 7 Mitglieder 
i. Sandersdorf 11 Mitglieder 

(3) Der Ortsbürgermeister und sein bzw. seine Stellvertreter werden vom jeweiligen Ort- 

schaftsrat aus dessen Mitte gewählt. 

(4) Bei relevanten Anlässen in den Ortschaften soll der jeweilige Ortsbürgermeister an- 

gemessen beteiligt werden. 

818 

Anhörung und Aufgaben der Ortschaftsräte 

(1) Die Anhörung der Ortschaftsräte gemäß $ 84 Abs. 2 KVG LSA findet nachfolgendem 

Verfahren statt: 

a. Die Anhörung wird durch den Bürgermeister eingeleitet, der dem Ortsbürgermeister 

die zur Entscheidung anstehenden Angelegenheiten darstellt und begründet. 

b. Der Ortsbürgermeister informiert den Ortschaftsrat in einer Sitzung, die spätestens ei- 

nen Monat nach der Einleitung des Anhörungsverfahrens stattfindet und bittet um Mei- 
nungsbildung. In Angelegenheiten, die wegen besonderer Dringlichkeit keinen Auf- 

schub dulden, kann der Bürgermeister die Frist nach Satz 1 angemessen verkürzen. 

c. Das Ergebnis der Beratungen des Ortschaftsrates übermittelt der Ortsbürgermeister un- 
verzüglich, spätestens am zweiten Werktag nach der Sitzung, an den Bürgermeister, die 

sofern er nicht selbst zuständig ist, dem Stadtrat oder dem beschließenden Ausschuss 

vor der Entscheidung über das Ergebnis der Anhörung berichtet. 

(la) In außergewöhnlichen Notsituationen kann das Verfahren der Anhörung des Ort- 

schaftsrats durch die Beteiligung des Ortsbürgermeisters ersetzt werden. Dazu ist vorrangig 

die Anhörung aller Mitglieder über die Möglichkeit der Videokonferenz, bzw. dem schriftli-
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chen oder elektronischen Verfahren laut Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Aus- 

schüsse zu prüfen. 

(2) Soweit es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung nach $ 10 Satz 2 han- 

delt, werden den Ortschaftsräten gemäß $ 84 Abs. 3 KVG LSA nachstehend genannte Ange- 
legenheiten zur Entscheidung übertragen, soweit im Haushaltsplan entsprechende Mittel ver- 

anschlagt sind 

a. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie Unterhaltung 

und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, deren Bedeutung nicht über den 
Bereich der Ortschaft hinausgeht, einschließlich Beleuchtungseinrichtungen, 

b. Pflege des Ortsbildes sowie die Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben, 

c. Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des örtlichen 

Brauchtums und der kulturellen Tradition sowie Entwicklung des kulturellen Lebens in 

der Ortschaft, 

d. Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft, 

e. Verträge über die Nutzung von in der Ortschaft gelegenen Grundstücken oder bewegli- 

chem Vermögen, sofern es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß $ 
10 handelt, wenn der Vermögenswert 1.000 Euro nicht übersteigt, 

f. Veräußerung von beweglichem Vermögen in der Ortschaft, sofern es sich nicht um Ge- 

schäfte der laufenden Verwaltung handelt, wenn der Vermögenswert 1.000 Euro nicht 

übersteigt, 

Pflege vorhandener Partnerschaften, g
a
 

h. Pflege von Jubiläen und Ehrungen. 

(2 a) Alle Angaben der Wertgrenzen sind mit der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(3) Gemäß $ 84 Abs. 1 KVG LSA hat der Ortschaftsrat ein Vorschlagsrecht in allen Angele- 
genheiten, die die Ortschaft betreffen. Hierzu gehört bspw. die Vorschläge für die Benennung 

der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Gebiet der jeweiligen Ortschaft vorbringen. 

(4) Zur Finanzierung der Aufgaben nach Abs. 2 wird den Ortschaftsräten ein Betrag in Höhe 

von 7,50 Euro ab dem Haushaltsjahr 2025 je Jahr und Einwohner im Rahmen der zur Verfü- 

gung stehenden Haushaltsmittel bereitgestellt. Basis für die Errechnung der Pro-Kopf Pau- 
schale, ist die Einwohnerzahl der Ortschaft vom 30.06. des Vorjahres ermittelt aus dem Ein- 

wohnermelderegister der Stadt Sandersdorf-Brehna.
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819 
Bürgerbeteiligung in den Ortschaften 

Einmal pro Jahr erfolgt pro Ortschaft ein Bürgerdialog in Form eines "runden Tisches" an 

dem der Bürgermeister teilnimmt. Die Organisation dessen übernimmt der Bürgermeister 

nach terminlicher und räumlicher Abstimmung mit dem jeweiligen Ortsbürgermeister. 

: VI. Abschnitt 
Offentliche Bekanntmachungen 

§ 20 
Offentliche Bekanntmachungen 

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen die gesetzlich 

erforderlichen Bekanntmachungen im Internet unter der Internetseite www.sandersdorf- 

brehna.de und der Angabe des Bereitstellungstages. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereit- 
stellung im Internet bewirkt. 

(2) Auf Ersatzbekanntmachungen gemäß § 9 Abs. 3 KVG LSA wird unter Angabe des Ge- 

genstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der Offnungszeiten des Rathauses, 

Bahnhofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna auf der städtischen Internetseite 

www.sandersdorf-brehna.de spätestens am Tag vor Beginn der Auslegung hingewiesen. Die 
Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatz- 

bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, in dem der Auslegungszeitraum endet. 

Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, 
die keine besonderen Regelungen enthält. 

(3) Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erforderliche ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen 

im Amtsblatt der Stadt Sandersdorf-Brehna „Der Lindenstein“. Die Bekanntmachung ist mit 
Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem „Der Lindenstein“ den bekanntzumachenden 

Text enthält. Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite nach Abs. 1 

S. 1 und unter Angabe des Bereitstellungstages in das Internet eingestellt. 

(4) Auf die bekanntgemachten Satzungen und Verordnungen wird unverzüglich im 

städtischen Amtsblatt „Der Lindenstein“ nachrichtlich unter Angabe der Internetadresse 

www.sandersdorf-brehna.de hingewiesen. Die Satzungen und Verordnungen können im Rat- 
haus, Bahnhofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna während der Öffnungszeiten eingesehen 
und kostenpflichtig kopiert werden. 

(5) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates, sei- 

ner Ausschüsse und der Ortschaftsräte sowie von Zeitpunkt und Abstimmungsgegenständen 

der Beschlussfassung im Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens gemäß $ 56 
a Abs. 3 KVG LSA erfolgt auf der städtischen Internetseite www.sandersdorf-brehna.de . Die 

Bekanntmachung ist mit Ablauf des Bereitstellungstages bewirkt. Wird die Sitzung nach $ 

56a Abs. 2 KVG LSA als Videokonferenzsitzung oder nach $ 56b KVG LSA als Hybridsit- 

zung durchgeführt, so erfolgt in der Bekanntmachung ein Hinweis, in welcher Weise der öf- 
fentliche Teil der Videokonferenz bzw. Hybridsitzung digital verfolgt werden kann. 

(6) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet unter der Internetseite 
www.sandersdorf-brehna.de bekanntzumachen. 
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: VII. Abschnitt 
Ubergangs- und Schlussvorschriften 

821 
Sprachliche Gleichstellung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden verallgemeinernd verwen- 
det und beziehen sich auf alle Geschlechter. 

822 

Außergewöhnliche Notsituationen 

Außergewöhnliche Notsituationen im Sinne dieser Satzung sind gemäß $ 56a KVG LSA eine 
Naturkatastrophe, eine epidemische oder pandemische Lage oder eine sonstige außergewöhn- 

liche Notsituation, die eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung der Vertretung und 

ihrer Ausschüsse unzumutbar macht. Die Kommunalaufsichtsbehörde stellt die Notsituation 
im Sinne von Satz | fest und bestimmt den Zeitraum der Anwendbarkeit der Regelungen. Die 

kommunalaufsichtliche Feststellung entfällt, soweit und solange eine landesweite epidemi- 
sche oder pandemische Lage durch den Landtag nach $ 161 Abs. 2 S. 2 bis 4 des KVG LSA 

festgestellt wird. Die Stadt hat sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
Kenntnis über die in Anspruch genommenen Abweichungsmöglichkeiten erhält. 

§ 23 

Inkrafttreten 

(1) Die 1. Anderungssatzung der Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt- 
machung in Kraft. 

Sandersdorf-Brehx£ den 02.10.2025 

Bereitstellungstag auf der Internetseite www.sandersdorf-brehna.de am 02.10.2025 


